
Dienstbarkeitsverträge von Almbesitzern mit Schiliftgesellschaften

Planliche Darstellung der Lift- und Pistenanlagen, der präparierten und der beschneiten Flächen, der Flächen für Tiefschneeabfahrten;

Beschreibung des Ausmaßes der beanspruchten Flächen;

Vermessene Flächen sind maßgeblich für verschiedene Entschädigungssätze (Kontrolle der Pistenbreite im Winter)

Einholung der Zustimmung des Grundeigentümers für jede Art von Erdbewegungs-, Kultivierungsmaßnahmen oder Grabarbeiten, 

Vor jeder Durchführung von Grab- und Bauarbeiten ist der Grundeigentümer zu verständigen;
Schadensabgeltung für auftretende Flurschäden; 

Sanierung von Narbenschäden (z.B. durch Sportler oder Pistengeräte) (Einsaat, Kopfdüngung), fachgerechte Begrünung mit ÖAG-kontrolliertem Saatgut,

Öpul-gerechte Düngung durch die Liftgesellschaft, jährlich Ankauf und Ausbringung von ..... m³ Stallmist ;

Beschränkung der baulichen. Maßnahmen der Liftgesellschaft, ausschließlicher Liftbetrieb, keine touristische Bauten (Buffet, Jausenstation), 
Definition der Ausübung des Wintersportes (nur für Schi- oder Snowboardfahrer),

genaue Definition des Umfangs der Dienstbarkeitsrechte z,B. Definition Tages- und oder Nachtschilauf, Definition der Wintersportgeräte

Definition der Berechtigung in welchem Zeitraum der Grundeigentümer die Wege vom Schnee zu räumen bzw. die Almflächen zu düngen (z.B. in der Zeit v. 1.11 bis 15.05. nicht gestattet),
Definition welche baulichen Maßnahmen durch den Grundeigentümer auf den verschiedenen von der Liftgesellschaft genutzten Flächen in Zukunft gemacht werden können (möglichst keine Einschränkungen im Vertrag) 
Beschneiung:
planliche Darstellung, unterirdischen Leitungen in solcher Tiefe verlegt, dass die alm- und landw. Nutzung nicht beeinträchtigt wird;

keine chem. Mittel für die Beschneiung oder Auftaumittel;

ab bestimmten Datum z.B. 15.05. der Liftgesellschaft die Ausbringung von boden- und pflanzenverträgliche sowie Öpul-genehmigte Auftaumitteln vorschreiben;

jährliche Instandsetzungsarbeiten der Liftgesellschaft: 
Auf- und Ablegen der Zäune,
Markierungen, Absperrungen, Torstangen, 
Beseitigung der Verunreinigungen, 
Zufahrtswege räumen, 
Ankauf und Ausbringung von Mist, 
Erhaltung von Wegen,

Duldung von Lawinenschutzmaßnahmen;

Festlegung der Entschädigungen jeweils für ein Dienstbarkeitsjahr: 
wichtig: Wertsicherungsklausel
Lifte: Gebäude, Lifttrassen, Speichersee: jährliche Entschädigung für verbaute oder der Nutzung entzogene Flächen
Dienstbarkeit für die Ausübung des Wintersportes, 
z. B. € 0,08/m² und Jahr
Dienstbarkeit für die künstliche Beschneiung
z.B. € 0,08/m²
Dienstbarkeit für Speichersee
z.B. € 1,50/m²
Dienstbarkeit für Beleuchtung und Nachtschilauf
z.B. €0,08/m²
Dienstbarkeit für Tiefschneeabfahrten
z.B. € 0,025/m²
weitere mögliche Kostenübernahmen durch die Liftgesellschaft:
Strom- und Telefonanschluss für die Alm oder  für die Jausenstation (bestehende oder zu bauende), Definition der Höhe des Stromanschlusses in KW
Abwasserkanal für die Alm und Jausenstation
Anschluss an Trinkwasseranlage für Grundeigentümer
keine weitere Gewerbeausübung der Liftgesellschaft auf Almflächen
Vorbestandsrecht für die Jausenstation
Pistenpräparierung zur Jausenstation
Güterbeförderung für Grundeigentümer über Schipisten 
Übernahme der Rechtsanwaltskosten für Dienstbarkeitsvertrag,
Übernahme der Wegerhaltung 
kostenlose Saison- und Tageskarten für Grundeigentümer oder deren Gäste
dienstbarkeitsvertraege
1/2
09.05.2004
DI LEGNER/dienstbarkeitsvertraege
2/2
5/9/04
DI LEGNER/dienstbarkeitsvertraege
1/1
5/9/04

